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1) Kinder = Minderjährige unter elterlicher Sorge (welche im gleichen Haushalt zusammenleben)
  und/oder

Volljährige in Erstausbildung, für deren Unterhalt der Pfl ichtige zur Haupt-
sache aufkommt.

Hinweis Auf Antrag können Kinderabzüge, zur Milderung von wirtschaftlichen Här-
tefällen infolge Alimentenzahlungen, gewährt werden.

Die Quellensteuersätze der Tarife A, B, C und H fi nden Sie ab Seite 34.
Die Quellensteuersätze der Tarife L, M, N und P sind identisch wie die Tarife A, B, C und H 
jedoch gilt der Maximalabzug von 4,5%.


